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Konstituieren sich auch die Muslime als eigene Nation?

Staat und Nationalität in Jugoslawien
Die nächste Volkszählung in Jugoslawien wird —  

mit dem Stichtag 31. M ärz — in der Zeit vom 1. bis 
15. April 1971 durchgeführt werden. Das diesbezüg­
liche Gesetz ist vom Völkerrat der Bundesversamm­
lung am 16. Juli verabschiedet worden. („Vjesnik“, 
17. 7. 1970.) Nach dem vom Exekutivbüro des BdKJ- 
Präsidiums unter Bezugnahme auf die Verfassung 
formulierten Grundsatz muß bei der Zählung „die 
absolute Freiheit des nationalen Bekenntnisses ab­
solut geachtet werden“. („Komunist“, 19. 3. 1970.)

Laut Art. 41 der Verfassung von 1963 ist „die Frei­
heit des Bürgers, seiner Nationalität und Kultur 
Ausdruck zu verleihen . . . verbürgt“. Er ist jedoch 
„nicht verpflichtet, sich über seine nationale Zuge­
hörigkeit zu äußern oder sich für eine Nationalität 
zu entscheiden“.

M it der Verabschiedung des Gesetzes sind aller­
dings die bei der Diskussion über die Anwendung 
dieses Prinzips aufgetauchten „zahlreichen Dilem­
mata, M ißverständnisse und Kontroversen“ („Ne- 
deljne Informativne Novine“, 24. 5. 1970) nicht be­
reinigt worden, und somit stellt sich die Frage, ob 
das Zählungsergebnis wirklich ein objektives Bild 
vermitteln wird.

Im M ittelpunkt der Diskussionen standen die Fra­
gen, ob

—  die Bezeichnung „ Jugoslawe“ als „nationale Ka­
tegorie“ anzuerkennen sei und ob

—  die ethnisch den südslawischen Völkern hinzu­
zurechnenden „Muslime“ als „ethnische Gruppe“, 
„ethnische Gemeinschaft“ oder als „eigenständiges 
Volk“ zu werten seien.

Bei der ersten nach dem Kriege durchgeführten  
Volkszählung (M ärz 1948) war der Begriff „Jugo­
slawe“ nicht verwendet worden, und zwar aus zwei 
Gründen: er erinnerte an die unitaristisch-zentra- 
listischen Bestrebungen im Vorkriegsjugoslawien, 
die die nationale Eigenständigkeit seiner Völker ne­
giert hatten, und er stand im W iderspruch zur Na­
tionalitätenpolitik der KPJ, die die Freiheit des na­
tionalen Bekenntnisses als Grundrecht anerkannte. 
In einem Leitartikel der „Borba“ (3. 3. 1948) wurde 
festgestellt: „Die Erhebung wird zum ersten M al in 
der Geschichte ein wahrheitsgetreues Bild von der 
nationalen Struktur der Bevölkerung unseres Lan­
des vermitteln. Zum ersten M al werden alle Kroaten, 
Slowenen (die innerhalb der Grenzen unseres Staa­
tes leben), M azedonier, M ontenegriner und nationa­
len M inderheiten ihre nationale Zugehörigkeit frei 
zum Ausdruck bringen. Bei der Erhebung von 1931 
wurde kein Unterschied zwischen Serben, Kroaten 
und Slowenen gemacht, alle wurden als Jugoslawen

registriert...“ Der Fragebogen enthielt demgemäß 
auf Seite 3 die Erläuterung: „Jede Person vermerkt, 
welcher Nationalität sie ist, z. B. Serbe, Kroate, Slo­
wene, M azedonier, M ontenegriner, Ungar, Albaner, 
Rumäne; die M uslime vermerken Serben-M uslim, 
Kroaten-Muslim, M uslim-unentschieden“ (d. h. ohne 
Volkstumsbekenntnis). („Vjesnik uSrijedu“, 1. 7. 70.)

Als „M uslime ohne Volkstumsbekenntnis“ wurden 
in ganz Jugoslawien 808 921, davon 778 403 in Bos­
nien-Herzegowina registriert. Als Serben-Muslime 
deklarierten sich in ganz Jugoslawien 161 036, als 
Kroaten-Muslime 29 071 und als M azedonier-Mus­
lime 37 096. (Atif Purivatre „Nacionalni i politiöki 
razvitak M uslimana“ / „Die nationale und politische 
Entwicklung der M uslime“; „Svetlost“, Sarajewo 
1970, S. 33; vgl. Tabelle II.)

Die Fragebogen für den Zensus am 31. M ärz 1953 
enthielten unter Punkt 11 Nationalität den Hinweis: 
Jede Person vermerkt ihre Nationalität z. B.: Serbe, 
Kroate, Slowene, M azedonier, M ontenegriner, Ungar, 
Albaner, Deutscher, Italiener, Tscheche, Slovake, 
Türke, Zigeuner usw. Eine Person südslawischer Ab­
stammung, die sich national nicht dezidiert entschei­
det, vermerkt: Jugoslawe - unentschieden (d. h. ohne 
Volkstumsbekenntnis). „Andere national unentschie­
dene Personen vermerken: national - unentschieden. 
Für Kinder bis zu 10 Jahren ist die Erklärung der 
Eltern maßgebend.“ („Sluzbeni List FNRJ“, Nr. 4 v. 
21. 1. 1953.)

„M uslim“ galt lediglich als Hinweis auf die Reli­
gionszugehörigkeit. Die Rubrik „M uslim ohne Volks­
tumsbekenntnis“ war weggefallen, und M uslime, die 
kein nationales Bekenntnis abzulegen wünschten, 
konnten sich, sofern sie ethnisch zur südslawischen 
Völkerfamilie gehörten, als „Jugoslawe ohne Volks­
tumsbekenntnis“ eintragen; sofern sie einer nicht­
slawischen Volksgruppe angehörten, war ihnen an­
heimgestellt sich als „national unentschieden“ (ohne 
nationales Bekenntnis) zu bekennen. (Popis stanov- 
niätva 1953, Bd. VIIIS. XXI u. XXII.) Von den in ganz 
Jugoslawien als „Jugoslawen ohne Volkstumsbe­
kenntnis“ registrierten 998 698 Personen entfielen 
auf Bosnien-Herzegowina 891 800 (ebd. S. 3 u. 17; 
vgl. Tabellen I und II).

Die Zählung im Jahre 1961 brachte abermals Än­
derungen. Nach den Erläuterungen des Bundesam­
tes für Statistik beantworteten Bürger Jugoslawiens, 
die sich „national nicht näher entscheiden wollten“, 
die Frage nach ihrer Nationalität mit „Jugoslawe 
ohne nationales Bekenntnis“. Bürger südslawischer 
Herkunft, die sich „als M uslime im ethnischen und 
nicht im Sinne der Religionszugehörigkeit“ betrach-
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Tabelle I
Ergebnisse der Zählungen 1953 und 1961

Muslime und „Jugoslawen ohne Volkstums­
bekenntnis“

Republik

Muslime im 
Sinne der 
ethnischen 
Zugehörig­

keit
1961

Jugoslawen 
„unent- „ohne

schieden“ nationales 
Bekenntnis“

1953 1961

Jugoslawien insgesamt 972 953 998 698 317 125
Serbien insgesamt 
davon:

93 461 81081 20 079

engeres Serbien 83 805 64 152 11699
Vojvodina 1 630 — 3 174
Kosovo 8 026 6 241 5 206
Bosnien-Herzegowina 842 247 891 800 275 883
Kroatien 3 113 — 15 560
Slowenien 465 1617 2 784
Mazedonien 3 002 — 1260
Montenegro 30 665 6 424 1559

(Popis stanovnistva 1953 Bd. 
stanovnistva 1961, Bd. VI S. 4.)

VIII S. 5 ff; Popis

Tabelle II
Ergebnisse der Volkszählungen in Bosnien-Herzegowina

1948 1953 1961

Gesamtbevölkerung 2 565 277 2 847 790 3 277 935
Serben 1 136 116 1 264 372 1 406 053
davon
Serben-Muslime 71991 —
Kroaten 614 123 654 229 711 660
davon
Kroaten-Muslime 25 295 —
Muslime ohne 
Volkstumsbek. 788 403 —
Jugoslawen ohne 
Volkstumsbek. — 891 800 275 883
Muslime im ethnischen
Sinne — — 842 247

(Purivatre, ebd.; Popis stanovnistva 1953, Bd. VIII, 
S. 17; Popis stanovnistva 1961, Bd. VI, S. 4.)

teten, deklarierten sich, sofern sie sich für keine der 
südslawischen Nationalitäten entschieden, als „Mus­
lime im ethnischen Sinne“. Bei der Auswertung der 
Fragebogen wurden jene Personen, die eine regio­
nale Zugehörigkeit angegeben hatten (wie z. B. Herze­
gowiner, Dalmatiner usw.), in die Gruppe „Jugoslawe 
ohne nationales Bekenntnis“ aufgenommen. (Popis 
stanovnistva 1961, Bd. VI, S. XIX und XX.) In dieser 
Gruppe wurden in ganz Jugoslawien 317 125 (davon 
in Bosnien-Herzegowina 275883) Personen registriert. 
Als „Muslime im ethnischen Sinne“ bekannten sich 
insgesamt 972 953 Personen (davon in Bosnien-Her­
zegowina 852 247).

Dieser Rückblick zeigt eine sich von Zählung zu 
Zählung wandelnde Behandlung jener beiden „Ka­
tegorien“, die auch bei den jetzigen Diskussionen im 
Mittelpunkt standen bzw. stehen: der „Jugoslawen“ 
und der „Muslime“. Eine Folge dieser Änderungen 
ist laut „Vjesnik u Srijedu“ (1. 7. 1970), daß „in unse­

ren Statistiken eine schwerwiegende Verwirrung 
herrscht“.

Der Rückblick zeigt ferner, daß der in den ersten 
Nachkriegsjahren aus den erwähnten Gründen ver­
pönte Begriff „Jugoslawe“ bereits 1953 wieder Ein­
gang gefunden hatte und auch 1961 beibehalten wor­
den ist. Die Motivationen unterschieden sich jedoch 
1953 von jenen des Jahres 1961.

Mit der Wiedereinführung des Begriffs „Jugoslawe 
unentschieden“ im Jahre 1953 wurde vor allem be­
zweckt, die bosnisch-herzegowinischen Muslime aus 
der Nationalitätenkarte Jugoslawiens zu eliminie­
ren. Im Gegensatz zu dem von der KPJ in den letzten 
Vorkriegs jahren und während des Krieges vertrete­
nen Standpunkt, daß sie eine „besondere ethnische 
Gruppe“ seien, herrschte jetzt die Auffassung vor, 
daß die Muslime sich „national entscheiden“ müß­
ten: als Serben oder als Kroaten. Der Begriff „Jugo­
slawe unentschieden“ sollte die Möglichkeit bieten, 
einer solchen Entscheidung auszuweichen.

Was heißt „Jugoslawentum" ?

Anders bei der Zählung 1961. Wenn das „Jugo­
slawe — ohne nationales Bekenntnis“ den Muslimen 
auch weiterhin als Ausweichmöglichkeit zur Verfü­
gung stand, so sollte mit dieser Kategorie doch mehr 
das „Jugoslawentum“ als Ausdruck eines geschicht­
lichen Integrationsprozesses, als Beweis für eine im 
Entstehen begriffene neue Nation herausgestellt wer­
den. Es war dies die Reaktion auf nationalistische 
Desintegrationserscheinungen, die ihrerseits in dem 
wachsenden Widerstand gegen „Unitarismus“ und 
„Zentralismus“, gegen die Allmacht des Bundes und 
die Vorherrschaft des zahlenmäßig größten Staats­
volkes wurzelten. Es war zugleich aber auch das Echo 
auf die als Reaktion auf den sich entfaltenden Na­
tionalismus mehr und mehr in den Vordergrund tre­
tenden Bestrebungen, den Bund, unter Umgehung 
der Republiken, im Sinne des Anarcho-Kommunis- 
mus in eine Föderation der Kommunen umzugestal­
ten.

Die Tendenz, eine neue „supranationale“ Nation 
zu schaffen, stieß jedoch in Kroatien, Slowenien und 
Mazedonien auf wachsenden Widerstand, weil da­
hinter das Bestreben vermutet wurde, mit ihr eine 
Grundlage für den durchaus noch nicht überwunde­
nen Zentralismus und Unitarismus und eine Aus­
gangsbasis für die Zurückdrängung nationaler Be­
strebungen durch den „jugoslawischen sozialisti­
schen Patriotismus“ zu schaffen. Der innerparteiliche 
Kampf wurde im Rahmen der Diskussionen über die 
neue Verfassung mehr als ein Jahr lang hinter ver­
schlossenen Türen ausgetragen. Bei der öffentlichen 
Diskussion des Verfassungsentwurfs zeigte es sich 
dann, daß die Formulierungen in bezug auf das „Ju­
goslawentum“ eher Verwirrung als Klarheit brach­
ten.

Auf die während dieser Diskussionen „von vielen 
Bürgern“ immer wieder zum Ausdruck gebrachten 
Wünsche, sich bei Zählungen „mit Rücksicht auf eine 
Mischehe oder aus anderen Gründen als .Jugoslawe 
im nationalen Sinne“' zu deklarieren, stellte „Komu-
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nist“ (8. 11. 1962) m it B erufung auf das Program m  

des B dK J von 1958 fest (siehe nebenstehenden A us­

schnitt aus dem B dK J-Program m ), diese Frage sei 
„bereits in dem Sinne geklärt, daß die Entw icklung 

sich nicht in R ichtung auf die Schaffung einer jugo­

slaw ischen N ation anstelle der bestehenden N atio­

nen bew egen“ könne. U nter „ Jugoslaw entum “ sei le­

diglich „das organische W achstum  und die S tärkung 
der sozialistischen G em einschaft der Produzenten 

bzw . der W erktätigen Jugoslaw iens und die A ffir­

m ation ihrer gem einsam en Interessen auf der B asis 

sozialistischer B eziehungen zu verstehen“. D as Ju­
goslaw entum könne darum „nicht als N ationalität 

anerkannt w erden“, doch könnten „die Leute sich 

keiner einzelnen N ation, aber der jugoslaw ischen 

G em einschaft zugehörig fühlen“. D es w eiteren könne 

der V erzicht auf das B ekenntnis der Zugehörigkeit 
zu einer N ation „w eder als progressiv noch als rück­

schrittlich“ angesehen w erden, denn „auch die N a­

tion hat heute eine progressive R olle“.

Verhärtete Fronten

W enige Tage später schrieb jedoch der Staats­

rechtler D r. Ferdo Culinovic: „N ach A uffassung der 

einen sollte der B egriff Jugoslaw e sich lediglich auf 

die Staatsangehörigkeit beziehen, und dem gem äß 

w ären alle B ürger Jugoslaw iens ohne A nsehen ihrer 

nationalen Zugehörigkeit Jugoslaw en . . . N ach M ei­

nung der anderen sollte der B egriff jedoch breiter 

ausgelegt und ihm eine zw eifache B edeutung gege­
ben w erden, näm lich: einm al als B ezeichnung der 

S taatsangehörigkeit und zum anderen als M erkm al 
der Zugehörigkeit zur jugoslaw ischen ethnischen 

G em einschaft, w orunter alle seit Jahrhunderten ent­
standenen inneren B indungen zu verstehen sind ..., 

so daß nicht nur von der südslaw ischen M ultinatio­

nalität, sondern auch von einer G em einschaft aller 

V ölker Jugoslaw iens als Teile einer breiteren G e­
m einschaft gesprochen w erden kann.“ („Politika“, 

29./30. 11. u . 1. 12.1962.) D iese zweite A uffassung im ­

pliziert, w enn auch nicht deutlich zum  A usdruck ge­

bracht, die Ü berzeugung, daß „Jugoslaw entum “ 

durchaus auch einen nationalen Em pfindungsinhalt 

haben kann.

D ie jetzigen D iskussionen haben gezeigt, daß die 
Fronten nicht nur nicht verschw unden sind, sondern 

sich vielm ehr verhärtet haben, obw ohl oder vielleicht 

gerade w eil m anche A nzeichen darauf hindeuten, daß 

sich bei der nächsten Zählung prozentual m ehr B ür­

ger als Jugoslaw e deklarieren könnten, als dies 1961 
der Fall gew esen ist. B ei der vom  Statistischen B un­

desam t in ganz Jugoslaw ien durchgeführten Probe­

zählung beantw orteten von den befragten  38 000 Per­

sonen die Frage nach der nationalen Zugehörigkeit 

1164 (3,1 Prozent) m it „Jugoslaw e“ und 173 (0,5 Pro­

zent) m it „Jugoslaw e ohne nationales B ekenntnis“. 

D er höchste Prozentsatz der „Jugoslaw en“ w urde in 

B osnien-H erzegow ina registriert (10 Prozent); in 

K roatien bekannten sich 4,5, in der V ojvodina 4,8 

und in den übrigen R epubliken zw ischen 1 und 2 Pro­

zent als „Jugoslaw en“. (Ibrahim  Latific, G eneraldi­

rektor des Statistischen B undesam tes; „B orba“, 12.

Der jugoslawische sozialistische Patriotismus

Aus dem BdKJ-Programm

„Das gemeinsame Interesse ist und wird in 
stets größerem Maße im allgemeinen gesell­

schaftlichen und kulturellen Bewußtsein der 

Werktätigen zum Ausdruck kommen. Auf die­

ser Grundlage entfaltet sich das jugoslawische 
sozialistische Bewußtsein, der jugoslawische 

sozialistische Patriotismus, der kein Wider­

spruch, sondern eine notwendige internationa­

listische Ergänzung des demokratischen natio­

nalen Bewußtseins unter den Bedingungen der 

sozialistischen Völkergemeinschaft darstellt. 
Es geht nicht um die Schaffung irgendeiner 

neuen jugoslawischen Nation‘ anstelle der be­
stehenden Nationen, sondern um das organi­

sche Wachstum und Erstarken der sozialisti­
schen Gemeinschaft der Produzenten bzw. der 

Werktätigen aller Völker Jugoslawiens, um die 
Affirmation ihrer auf sozialistischen Beziehun­

gen basierenden gemeinsamen Interessen. Die 

freie Entwicklung der nationalen Sprachen und 

Kulturen wird durch ein solches Jugoslawen­

tum nicht gestört, es setzt sie vielmehr voraus.

In diesem Sinne sind das sozialistische Jugo­

slawentum als Form des sozialistischen Inter­

nationalismus und das vom Geist des Interna­

tionalismus durchdrungene demokratische na­

tionale Bewußtsein keine gesonderten Erschei­
nungen, sondern zwei Seiten eines einheitli­
chen Prozesses. Jedes Verabsolutieren des einen 

wie des anderen müßte notwendigerweise zur 
Abweichung entweder in Richtung auf reak­

tionären Nationalismus und Chauvinismus 

oder in Richtung auf den ebenso reaktionären 

großstaatlichen Hegemonismus und die Ver­

neinung des Prinzips der Selbstbestimmung 
und Gleichberechtigung der Völker führen.“

7. 1970.) (Zum V ergleich 1961: Jugoslaw ien 1,7 Pro­

zent, B osnien-H erzegow ina 8 Prozent, K roatien 0,37 
Prozent.)

N ach den Erhebungen von D r. Dusan Breznik und 

D r. Milan Sentic stieg die Zahl der M ischehen in Ju­

goslaw ien seit 1950 w ie folgt an: 1950: 9,1, 1960: 11,2 

und 1962: 13,2 Prozent. (D em ografsko proucavanja i 

nacionalnost / D em ographische U ntersuchungen und 

N ationalität, B elgrad 1965, zitiert lt. Salim C eric 

„M uslim ani srpskohrvatskog jezika“ / D ie M uslim e 

serbokroatischer Sprache; „Svjetlost“ Sarajew o 1968, 

S . 223.) Im  Jahre 1968 lag der jugoslaw ische D urch­

schnitt bei 12 Prozent. („N edeljne Inform ativne N o- 

vine“, 31. 8. 1969.) M ika Tripalo berichtete bei einem  

B esuch in M azedonien im  N ovem ber 1967, ein D rit­
tel der in K roatien geschlossenen Ehen seien M isch­

ehen („N ova M akedonija“, 1. 12. 1967), und V ladim ir 

Popin, V orsitzender der K om m ission für internatio­

nale B eziehungen des B dK -V ojvodina, w ies darauf 
hin, daß 25 Prozent der jährlich in der V ojvodina ge­

schlossenen Ehen M ischehen seien und die Eltern 

ihre K inder häufig als Jugoslaw e in die M atrikel ein-
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tragen ließen, ohne hiermit irgendwelche „unitari- 
stischen Absichten oder Gefühle zum Ausdruck brin­
gen zu wollen“. („Nedeljne Informativne Novine“, 
5. 4. 1970.)

Bei einer Umfrage des Zentrums für Meinungsfor­
schung beim Belgrader Institut für Gesellschafts­
wissenschaften erklärten 34 Prozent der Befragten, 
die Kinder aus Mischehen sollten „Jugoslawen“ sein; 
28 Prozent votierten für die „traditionelle Lösung“, 
d. h. für die Übernahme der väterlichen Nationalität, 
24 Prozent wollten die Entscheidung den Kindern 
überlassen.

Mehr jugendliche „Jugoslawen"

Die Antworten in den einzelnen Republiken wi­
chen allerdings erheblich vom jugoslawischen Durch­
schnitt und voneinander ab. Für „Jugoslawe“ plä­
dierten z. B. in Montenegro 51 und in Bosnien-Her­
zegowina 43 Prozent, in Slowenien dagegen nur eine 
geringe Zahl. Im jugoslawischen Durchschnitt votier­
ten die Dorfbewohner und die Angehörigen der älte­
ren Generation für die „traditionelle“ Lösung, Stadt­
bewohner und Jugendliche mehr für „Jugoslawe“. 
Erhebliche Unterschiede ergaben sich auch zwischen 
den Antworten der Analphabeten bzw. Unqualifi-
zierten und jenen der Personen mit Mittel- bzw.
Hochschulbildung (in Prozenten):

Analpha- Hochschul-

beten bildung

Nationalität des Vaters 49 8
Jugoslawe 15 50
freie Entscheidung der Kinder 12 35

(„Politika“, 26. 10. 1968)

Angesichts der Altersstruktur der 1961 als „Jugo­
slawe ohne nationales Bekenntnis“ Registrierten 
(vgl. Tabelle III) dürfte den Nationalitäts-Deklara­
tionen der Jugend besonderes Gewicht zukommen. 
Auf einer Sitzung des Präsidiums des ZK des Ju­
gendverbandes (SOJ) nannte der damalige Vorsit­
zende, der Kroate Tomislav Badovinac, folgende 
„drei Gründe“ für den „von der Jugend immer häu­
figer geäußerten Wunsch“, es möge die Möglichkeit 
geschaffen werden, in den diversen Fragebogen in 
der Rubrik „Nationalität“ wenigstens „formal“ Ju­
goslawe angeben zu können: die einen wollten sich 
aus Protest gegen die negativen Erscheinungen auf 
wirtschaftlichem und nationalem Gebiet als Jugo­
slawe deklarieren, die anderen, weil sie sich fähig 
fühlten, die nationalen Barrieren zu überwinden und 
eine avantgardistische Rolle zu spielen, und wieder 
andere, weil sie überzeugt seien, daß die sozialisti­
schen Errungenschaften das Werk aller Nationen 
und Volksgruppen seien und diese jugoslawische Ge­
meinschaft die Perspektive des weiteren sozialisti­
schen Aufbaues impliziere. („Politika“, 10. 5. 1967.) 
Von den Mitgliedern des Präsidiums SOJ wurde eine 
„Korrektur der Auffassung“ gefordert, „die das Ju- 
goslawentum als unitaristische Konzeption abstem­
pelt“, und festgestellt, daß „die Idee des Jugoslawen- 
tums bei der Jugend weder das Resultat irgendeiner

philosophischen Konzeption, noch einer Analyse un­
serer Entwicklung oder einer marxistischen Exper­
tise über die nationale Frage . .. sondern das Ergeb­
nis der Praxis“ sei und die Möglichkeit geschaffen 
werden müsse, „sich als Jugoslawe zu deklarieren“. 
(„Mladost“, 24. 5. 1967.)

Alles in allem scheint nicht von der Hand gewie­
sen werden zu können, daß gewissermaßen im dia­
lektischen Widerspruch zur offiziellen Linie des Vor­
ranges der maximalen Entwicklung jeder einzelnen 
Nation und Volksgruppe gerade wegen der sich da­
bei ergebenden, die Gesamtentwicklung und somit 
auch die Entwicklung der Teile (d. i. der Republiken 
bzw. der Völker und Volksgruppen) hemmenden 
Schwierigkeiten die „jugoslawische Idee“ Anhänger 
gewinnt.

Der Vizepräsident der Bundeskonferenz des Sozia­
listischen Bundes der Werktätigen Jugoslawiens 
(SSRNJ), Punisa Perovic, Montenegriner, meinte 
hierzu auf der gemeinsamen Sitzung von Exekutiv­
ausschuß und Präsidium des SSRNJ am 12. Mai 1970: 
„Früher gab es die Rubrik ,Jugoslawe — national 
unentschieden*. Jetzt ist man zu der Auffassung ge­
langt, daß dies weder wissenschaftlich noch politisch 
der faktischen Situation entspricht... Ich meine, daß 
die frühere Formulierung der faktischen Situation 
näher ist und sie exakter zum Ausdruck bringt... 
Bei uns gibt es Bürger, die wegen einer Mischehe 
oder wegen ihrer Überzeugung oder wegen einer an­
deren nationalen oder ethnischen Herkunft sich für 
keine der nationalen Gruppen entscheiden wollen, 
die jedoch irgendeine Bezeichnung haben wollen, 
und zwar eine Bezeichnung, die akzeptiert worden 
ist und einen Rückhalt hat, und das ist: Jugoslawe.“ 
(„Vjesnik u Srijedu“, 1. 7. 1970.)

Keine jugoslawische Nation

Noch präziser äußerte sich Professor Enver Redzic, 
Leiter des Sarajewoer Instituts für die Geschichte 
der Arbeiterbewegung. Die jugoslawische Idee sei 
das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung und 
habe einen historisch-politischen Inhalt. Sie sei „Aus­
druck der Bestrebungen der südslawischen Völker 
nach Brüderlichkeit, Gleichberechtigung, Solidarität 
und Einheit“. Hierin liege ihre Progressivität, dies 
bestimme ihren „innernationalen Charakter“ und 
habe ihr die Möglichkeit gegeben, „sowohl die Zeit 
der Kaiser und Sultane als auch die des großserbi­
schen Königreiches zu überdauern“, obwohl sie da­
mals „der nationalen Unterdrückung diente“. Die 
Eliminierung der Kategorie „Jugoslawe“ bei der 
nächsten Zählung werde „die Störung eines zweifel­
los historischen Prozesses“ bedeuten, der sich „unter 
den Bedingungen der demokratischen sozialistischen 
Selbstverwaltungsgesellschaft fortsetzt“. („Vjesnik u 
Srijedu“, ebd.) Im übrigen werde die Fortlassung 
dieser Kategorie jenen die Hände binden, die die 
Entwicklung der jugoslawischen Idee von wissen­
schaftlicher Warte her verfolgen. („Ekonomska Po­
litika“, 29. 6. 1970.)

Aber gerade dieser „historische Prozeß“ soll nicht 
sichtbar gemacht werden, obwohl er im Wesentlichen
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den als allgemeingültig anerkannten Darlegungen 

Edvard Kardeljs entspricht, der 1960 schrieb: „Das 
Elem entare des heutigen Jugoslawentum s kann nur 

das sozialistische Interesse und das sozialistische Be­
wußtsein sein, d. h. die Gem einsam keit der gesell­
schaftlichen, m ateriellen und politischen Interessen 

der W erktätigen aller jugoslawischen Völker, die 

sich aus den gesetzm äßigen gesellschaftlich-ökono­
m ischen Tendenzen ergeben, die zu höheren Form en 
der zwischenvölkischen Zusamm enarbeit und Ver­

einigung führen und die künftig im m er breitere na­

tionale Gebiete und eine im m er größere Zahl gesell­
schaftlich-ökonom ischer Funktionen um fassen wer­
den ... Es ist offensichtlich, daß das Ergebnis dieses 

Prozesses eine zunehm ende kulturelle Annäherung 
der jugoslawischen Völker sein wird. Das bedeutet 

nicht, daß dam it eine neue Jugoslawische Nation* 
klassischen Typs entsteht. W as die jugoslawischen 

Völker im mer stärker vereint, ist das Allgemein­

m enschliche und nicht das Engstirnig-Nationale. 

W äre es nicht so, dann könnte Jugoslawien nur ein 
Bund von Völkern für die gem einsame Verteidigung 
der Unabhängigkeit sein. Aber es ist viel m ehr. Es 

ist ein durch die sich aus den sozialistischen Bezie­
hungen ergebenden gem einsam en Interessen ver­

bundener Organism us ... Die ethnische Verwandt­

schaft und die kulturelle Ähnlichkeit der Völker Ju­
goslawiens verleiht diesem Organism us selbstver­
ständlich besondere äußere Form en und Festigkeit 
und erleichtert den Prozeß der inneren Bindung.“ 

(Edvard Kardelj-Sperans „Razvoj slovenackog na- 
cionalnog pitanja“ / „Die Entwicklung der sloweni­

schen nationalen Frage“, Vorwort zur zweiten Auf­

lage, Kultura, Belgrad 1960, S. 53 ff.)

„Verschiedene" —  eine neue Kategorie

Obwohl auf den zahlreichen seit Februar 1970 or­
ganisierten Beratungen der zuständigen Kom m issio­

nen und der Präsidien des BdKJ und des SSRNJ 
keine Übereinstim mung erzielt worden ist und auch 

keine „dem okratische M einungsbildung“ von unten 

nach oben stattgefunden hat, w ie dies der Dem okra­

tisierung von Partei und Sozialistischem Bund ge­
m äß gewesen wäre, erging im  Exekutivbüro des Par­

teipräsidiums der Beschluß, daß alle Personen, die 
sich bei der Zählung zu keiner der jugoslawischen 

Nationen bekennen wollen, bei der Auswertung un­

ter die Rubrik „Verschiedene“ fallen sollen („Eko- 
nom ska Politika“, ebd.; „Vjesnik u Srijedu“, ebd.), 

genau wie jene, die lediglich den Nam en einer regio­

nalen Gruppe angeben (Herzegowiner, Dalm atiner, 
Likaner usw.). Es soll folglich auch keine Rubrik „Ju­

goslawe ohne nationales Bekenntnis“ geben, denn 

auch diese könnte als nationales Bekenntnis zum Ju- 
goslawentum aufgefaßt und ausgelegt werden. Im  
übrigen, so lautet die offizielle Begründung, seien 

alle Bürger Jugoslawiens im staatsbürgerlichen 
Sinne Jugoslawen und M itglieder der sozialistischen 

Völkergemeinschaft.

Das im Am tsblatt veröffentlichte „Gesetz über die 
Volks- und W ohnungszählung im  Jahre 1971“ („Sluz- 
beni List“ Nr. 32, 23. 7. 1970) enthält keinerlei Erläu­

terungen oder Hinweise auf die Handhabung der 

Aussagen zur nationalen Zugehörigkeit. In Art. 4 
w ird lediglich festgestellt, daß die Form ulare vom  

Generaldirektor des Bundesamtes für Statistik fest­

gelegt und im Am tsblatt veröffentlicht werden. Ge­
neraldirektor Latifiö hatte in seinem Gespräch m it 

„Borba“-Redakteuren erklärt, er werde sich dabei 
an die ergehenden Richtlinien halten. („Borba“, 12. 

7. 1970.)
Ob das Problem endgültig entschieden ist, m uß da­

hingestellt bleiben. Die Diskussion dürfte weiterge­
hen, denn von verschiedenen Seiten, u. a. vom Prä­

sidium des Verbandes der Volksbefreiungskäm pfer­
vereine Jugoslawiens (SUBNOR) wurden, bei aller 
grundsätzlichen Zustimm ung, daß das Jugoslawen- 

tum keine „Supranationalität“ bedeuten kann, Be­
denken angem eldet. „Verschiedene Unklarheiten“ 

könnten nicht nur bei den ehem aligen Käm pfern, 

sondern auch bei den Bürgern und „insbesondere bei 
der Jugend“ einen „negativen politischen Effekt“ 

auslösen. („Borba“, 27. 6. 1970.)

Das Beispiel der M uslime

Für die Muslime beschlossen das Parteipräsidium  
und die Führungsgrem ien des SSRNJ auf Em pfeh­

lung des Exekutivbüros m it Stim menmehrheit, daß 
sie bei der Zählung 1971 als „besondere ethnische 
Gruppe“ behandelt werden sollen, d. h. die M uslim e 

sollen das Recht haben, die Frage nach der Nationa­
lität m it „M uslim “ zu beantworten und berechtigt, 

aber nicht gezwungen sein, ein „nationales Bekennt­
nis als Serbe oder Kroate abzulegen“. („Politika“, 
14. 2. 1970.)

Dam it ist der vom ZK des BdK-Bosnien-Herzego- 

w ina auf seiner XVII. Sitzung im Januar 1968 be­

schlossene Standpunkt, daß die „Muslime ein Volk 
für sich“ sind, von den politischen Führungsgrem ien 
der übrigen Republiken akzeptiert worden. In der 

Resolution von Januar 1968 war festgestellt worden: 

„Die Freiheit des Individuums, sein nationales Ge­
fühl und seine (nationale) Zugehörigkeit zum Aus­
druck zu bringen, ist einer der Grundfaktoren der 
G leichberechtigung der M enschen und Völker. Die 

Praxis hat die Schädlichkeit des früher ausgeübten 
Drucks und des Bestehens auf ein nationales Be­

kenntnis der M uslim e als Serben bzw. als Kroaten 
gezeigt, denn schon früher ist erkennbar gewesen, 

daß die M uslim e ein Volk für sich sind.“ („Borba“, 

„Politika“, 27. u. 28. 1. 1968.)

D ie bei der Zählung 1953 vorgenom m ene Strei­
chung der 1948 eingeführten Kategorie „M uslim ohne 
Volkstum sbekenntnis“ bzw. deren Ersatz durch „Ju­

goslawe —  ohne Volkstum sbekenntnis“ und der da­
m als ausgeübte „Druck“ waren som it, w ie jetzt zuge­
geben wird, eine Abweichung von dem von der KPJ 

in den letzten Vorkriegsjahren und während des 
Krieges eingenom m enen Standpunkt, daß „die M us­

lime keine ausgebildete Nation, aber eine ethnische 
Gruppe (sind)“. (Protokoll der V. Landeskonferenz 

der KPJ, zitiert lt. M ensur Seferovic „Zwischen Dik­
tatur und Krieg“. „Nasa stvarnost“ Nr. 7/8 59, S. 49.)

D iese Abweichung und dieser Rückfall kom m en,
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wie Purivatre (ebd. S. 127) kritisiert, auch in dem 

vom VII. Kongreß BdKJ (1958) angenommenen Par­

teiprogramm zum Ausdruck, „in dem die Muslime 

überhaupt nicht erwähnt werden“. Im Kapitel „Die 

Föderation und die Beziehungen zwischen den Völ­

kern Jugoslawiens“ heißt es: „Die Einigkeit Jugosla­

wiens ist einzig und allein auf der Grundlage der 

freien nationalen Entwicklung und der vollen Gleich­

berechtigung der Serben, Kroaten, Slowenen, Ma­

zedonier und Montenegriner, sowie der nationalen 

Minderheiten möglich.“ (Programm des BdKJ, Ju- 

goslavija Beograd 1958, deutsche Ausgabe, S. 228.)

Zwischen Serben und Kroaten

Die Ursachen dieser Abweichung liegen nach heu­

tiger Darstellung im Erstarken des Unitarismus und 

Zentralismus während der fünfziger Jahre. Die Iden­

tifizierung von Jugoslawismus und Unitarismus- 

Zentralismus hatte im Zusammenhang mit der 1961 

registrierten verhältnismäßig hohen Zahl der „Ju­

goslawen ohne nationales Bekenntnis“ zu „falschen 

Deutungen“ geführt, nämlich einerseits zu der Aus­

legung, der Unitarismus als ideologisches Prinzip sei 

in Bosnien-Herzegowina besonders stark verbreitet, 

und andererseits zu der Auffassung, das ZK des 

BdK-Bosnien-Herzegowina sei nicht in der Lage, die 

nationalen Probleme der Republik zu lösen, weshalb 

es „auf dem Jugoslawismus als nationale oder supra­

nationale Kategorie“ bestehe. (Branko Mikulic, Vor­

sitzender, und Hamdija Pozderac, Sekretär des ZK 

BdK-Bosnien-Herzegowina, auf einer Pressekonfe­

renz anläßlich der Veröffentlichung des Berichts 

über die Aktivität des BdK und die Lage in Bosnien- 

Herzegowina; „Borba“, 15. 12. 1969.)

Mit dem den Muslimen zugestandenen Recht, sich 

zu „ihrem“ Volk zu bekennen, sollen somit auch die 

Voraussetzungen für einen Abbau des „Jugoslawis­

mus“ in Bosnien-Herzegowina geschaffen werden, 

der de facto wegen der verworrenen nationalen Si­

tuation und der sowohl auf serbischer als auf kroa­

tischer Seite auch heute vorhandenen „patemali­

stisch-nationalistischen“ Bestrebungen, die Muslime 

als Serben bzw. als Kroaten zu reklamieren, die 

Möglichkeit geboten hatte, der Gefahr, zwischen die­

sen beiden Nationalismen aufgerieben zu werden, zu 

entgehen.

Der muslimische Soziologe Dr. Esad Cimic hatte 

hierzu auf der XVII. ZK-Sitzung des BdK-Bosnien- 

Herzegowina ausgeführt: „Für die Mehrheit der 

Muslime ist der Jugoslawismus das Synonym für den 

Verzicht auf eine nationale Entscheidung; denn sich 

für die eine oder andere Nationalität entscheiden 

heißt, in dramatischen Augenblicken dem Druck der 

einen oder anderen Seite ausgesetzt sein. Unent­

schieden bedeutet dagegen die Möglichkeit zu haben, 

sich für jenes zu entscheiden, was weniger Ungewiß­

heiten bringt. Es ist eine Tatsache, daß die Muslime 

das Jugoslawentum nicht als nationale, anationale 

oder supranationale Qualität auffassen, sondern 

häufig als einzigen Ausweg.“ Mit der Einführung der 

Praxis, daß die Muslime sich als „ethnische bzw. na­

tionale Gruppe deklarieren können“, würden „die 

Entscheidungen für das Jugoslawentum zurückge­

hen“, denn es sei „eine Illusion“ zu glauben, die Mus­

lime seien „wegen ihrer anthropologisch-psychischen 

Struktur dem Jugoslawentum geneigter als alle an­

deren“. („Komunist“, 8. 2. 1968.)

Die Möglichkeit, sich als „Muslim“ zu bekennen, 

soll jedoch nur in Bosnien-Herzegowina und in dem 

zu Serbien gehörenden Sandzak gelten. Um Irrtümer 

zu vermeiden, soll die Republikzugehörigkeit in 

einem Zusatz kenntlich gemacht werden, z. B. „Mus­

lim/Bosnien-Herzegowina“. („Politika“, 14. 2. 1970.)

Das Präsidium des SUBNOR meinte zu dieser Ein­

schränkung, prinzipiell müsse allen jugoslawischen 

Bürgern, die sich als „Muslim“ deklarieren wollten, 

die Möglichkeit dazu im ganzen Lande gegeben wer­

den; anderenfalls würde zum Ausdruck gebracht, 

daß ein solches Bekenntnis in den übrigen Gebieten 

„unerwünscht ist“. („Borba“, 27. 6. 1970.) Dr. Esad 

Cimic, der für die Aufnahme der „Kategorie Muslim 

ohne jegliche Erläuterung“ plädierte, erklärte in 

einem Interview mit „Nedeljne Informativne No- 

vine“ (5. 4. 1970), die Zentralkomitees des BdK 

„außerhalb ,meiner“ Republik“ hätten „Muslim im 

nationalen Sinne“ akzeptiert und sich gegen eine Be­

schränkung auf Bosnien-Herzegowina ausgespro­

chen, denn „keines unserer Völker lebt nur in ,seiner“ 

Republik, keine unserer Nationalitäten nur in ,ihrer“ 

Provinz“. Das ZK BdK-Bosnien-Herzegowina nannte 

als Grund für die von ihm gewünschte territoriale 

Kennzeichnung: „Ohne eine solche nähere Bestim­

mung könnten nationalistische Kreise auf die Idee 

kommen, Bosnien-Herzegowina zum Mutterhaus der 

Muslime in Jugoslawien zu proklamieren“. („Poli­

tika“, ebd.)

Muslim = Bosnier?

Als „nationalistisch“ gelten jene muslimischen 

Kreise, „die die Meinung verbreiten, daß die Mus­

lime in Bosnien-Herzegowina das einzige autoch- 

thone Element sind“ und „die Konstituierung einer 

muslimischen Sprache fordern“. (Branko Mikulic 

„Borba“, 2. 11. 1969.) Es geht somit um die Ansatz­

punkte einer muslimischen Nationsbildung, die von 

den „nationalistischen Kreisen“ als Fortsetzung des 

durch die ungarische Vorherrschaft im Mittelalter 

behinderten und durch die anschließende Türken­

herrschaft unterbrochenen Prozesses einer bosni­

schen Staats- und Nationsbildung verstanden wird.

Von dieser Auffassung ausgehend, plädiert z. B. 

Enver Redzic für die Auflösung der Bezeichnung 

„Muslim“ durch den „alten Namen ,Bosnier““, denn 

die Muslime seien heute primär eine ethnische und 

nicht eine Glaubensgemeinschaft und: „Natürliches 

Subjekt und Träger des bosnischen Bewußtseins ist 

das bosnische Element geblieben, das seine Konti­

nuität aus der mittelalterlichen Periode in Gestalt 

der bosnischen Muslime weitergeführt hat, deren 

Bewußtsein von ihrer Herkunft und ihrer bosni­

schen Entität und Identität niemals von dem isla­

misch-türkischen Bewußtsein verdrängt werden 

konnte ...“ (Enver Redzic „Tokovi i otpori“ „Abläufe 

und Widerstände“; „Svjetlost“,Sarajewo 1970,zitiert 

lt. Muhamed Nuhic, „Komunist“, 13. 8. 1970.)
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Den nationalen Bestrebungen der Muslime ist bis­
her die These entgegengehalten worden, eine Na- 
tionswerdung sei im Sozialismus nicht möglich. Dr. 
Esad Cimic forderte auf der XVII. Sitzung des ZK- 
BdK-Bosnien-Herzegowina eine „kritische Überprü­
fung“ dieser These und verwies auf die „sich vor 
unseren Augen abspielende Endphase der Konstitu­
ierung des mazedonischen Volkes zur Nation“. Das 
„National-Unentschieden“ der Muslime bedeutet laut 
Cimic in politischer Hinsicht, daß sie national be­
nachteiligt gewesen sind. „Zur Bewahrung (und 
Stärkung) ihrer Kohäsion“ hätten sich die bosnisch- 
herzegowinischen Muslime gesellschaftlich, ökono­
misch, kulturell und politisch abgekapselt.

Historische Wurzeln

Im gegenwärtigen Augenblick seien die Muslime 
eine kulturell-ethnische Gruppe, dies jedoch nur so­
lange der Prozeß einer breiteren Integration außer­
halb der bestehenden nationalen Gruppen andauere. 
Würden diese Prozesse gehemmt, dann nehme die 
Gruppe immer mehr das Merkmal einer Nationalität 
an. „Das nachträgliche Erwachen des eingeschlafe­
nen Gruppenbewußtseins der Muslime“ bezeichnete 
Cimic als eine Reaktion auf die „immer stärker zum 
Ausdruck kommenden nationalen Individualitäten 
der Serben und Kroaten“. Die Forderung nach natio­
naler Differenzierung könne nur Ausdruck der freien 
Entwicklung im Sozialismus sein und sie stehe nicht 
im Gegensatz zur gesellschaftlichen Integration, so­
fern alle Formen der Unterdrückung und des Drucks 
eliminiert würden. („Komunist“, 2. 8. 1968.)

Der Widerstand gegen die Realisierung dieser mus­
limischen Bestrebungen dürfte sich weniger auf die 
sozialistische Theorie über die Nationswerdung stüt­
zen und mehr in den Bedenken zu suchen sein, die 
Muslime könnten sich in Bosnien-Herzegowina unter 
Berufung auf ihre Stellung als „autochthones Ele­
ment“ zur Staatsnation proklamieren, was bei den 
Serben und Kroaten sowohl innerhalb als außerhalb 
der Republik noch nicht völlig überwundene Ressen­
timents neu aufleben lassen und „nationalistische“ 
Reaktionen auslösen könnte.

Die historischen Wurzeln des „nationalen Pro­
blems“ in Bosnien-Herzegowina liegen im Mittel- 
alter, als Bosnien, „anfangs ein kleines Gebiet, das 
einmal zu Serbien, einmal zu Zeta, dann wieder zu 
Byzanz, zu Kroatien und schließlich zu Ungarn ge­
hörte, sich allmählich zu verselbständigen und auf 
Kosten des mittelalterlichen Serbien und Kroatien 
zu erweitern begann“. (Vasa Cubrilovic „Die histo­
rischen Grundlagen der Republik Bosnien-Herzego­
wina“, „Prilozi“, Jahrg. IV, Bd. 4, Sarajewo 1968, 
S. 24.)

Im Kampf gegen die ungarische Oberhoheit und 
die römische Kirche unterstützten die bosnischen 
Bane und Fürsten das Bogumilentum, das als „bos­
nische Kirche“ zur Staatsreligion erhoben wurde. 
Rom bediente sich seinerseits im Kampf gegen die 
bogumilischen Häretiker der ungarischen Macht, 
während sich die Feudalherren in ihren sowohl un­
tereinander als auch gegen die Ungarn oder den bos­
nischen Fürsten geführten Machtkämpfen einmal

mit den „Lateinern“, ein anderes Mal mit den Bogu- 
milen verbündeten.

Nach kroatischer Darstellung setzte sich im Bogu­
milentum der Kampf der kroatischen nationalen 
Partei gegen das Lateinertum und um die kirchliche 
Eigenständigkeit (slawische Kirchensprache) fort. 
Seine Träger seien die kroatischen Adligen gewesen, 
die sich nach dem Zusammenschluß Kroatiens mit 
Ungarn (Pacta conventa, 1102) in das Landesinnere, 
d. h. nach Bosnien zurückgezogen hatten. „Durch 
die Auswanderung eines politisch aktiven Volksele­
ments nach Bosnien wurde die erste Grundlage der 
späteren bosnischen Staatsgründung gelegt.“ (L. v. 
Südland „Die südslawische Frage und der Welt­
krieg“, zweite Auflage, Matica Hrvatska, Zagreb 
1944, S. 167.) Zugleich ist, laut Südland, das Bogu­
milentum Instrument des Kampfes gegen Byzanz 
gewesen, das während seiner Herrschaft in Bosnien 
in den Jahren 1163—1180 die Orthodoxie zu festigen 
bemüht war. „Somit war neben der kroatischen 
Adelssezession der Bogumilismus das wichtigste Mo­
ment, welches die selbständige Staatsbildung in Bos­
nien zur Folge hatte.“ Sie habe allerdings zu keiner 
„Volksbildung“ geführt, weil sie lediglich „das Re­
sultat eines konfessionellen Selbsterhaltungs- und 
Verteidigungsstrebens“ gewesen sei. (Südland, ebd. 
S. 174 u. 178.)

In der Türkenzeit

Als im 15. Jahrhundert die Türken vorzudringen 
begannen, gab es in Bosnien zwei verfeindete Lager. 
„Die eine Seite wollte das bosnische Königreich mit 
Hilfe der Ungarn erhalten, die andere sich nach jahr­
hundertelangen Kämpfen gegen die ungarische Vor­
herrschaft mit Hilfe der Türken von dieser befreien. 
Wie die bosnischen Feudalherren und Fürsten zum 
Katholizismus übergetreten waren, um sich vor den 
Schlägen der Ungarn zu schützen oder um die unga­
rische Hilfe gegen den Fürsten zu gewinnen, so ge­
schah dies jetzt mit dem Übertritt zum Islam.“ (V. 
Corovic, Narodna enciklopedija, Bd. II, S. 1063.) Bos­
nien fiel (1463), wie es in einem bosnischen Volkslied 
heißt, „ohne einen Seufzer zu tun“, denn auch das 
Volk konvertierte wegen der ihm von den Türken 
versprochenen Erleichterungen (Befreiung von Ab­
gaben usw.) zum Islam. Die Islamisierung ist nach 
übereinstimmender Meinung der Wissenschaftler 
derjenige historische Faktor, der entscheidend dazu 
beigetragen hat, daß „sich die Verhältnisse in Bos­
nien-Herzegowina weit mehr komplizierten als in 
irgendeinem anderen südslawischen Land“. (Enver 
Redzic „Beiträge zur nationalen Frage“, „Svetlost“, 
Sarajewo 1963, S. 119.)

Ausschlaggebende Bedeutung hatte, daß die ge­
samte einheimische Feudalklasse und die große 
Mehrheit der freien Bauern muslimisch war, das 
christliche Bauerntum sich dagegen in der abhängi­
gen Stellung von Kmeten befand. Außerdem verband 
der Islam die bosnisch-herzegowinischen Muslime 
geistig mit der islamischen Welt, insbesondere mit 
dem mächtigsten islamischen Staat, der Türkei, und 
führte zu einer immer stärkeren geistigen Absonde­
rung von der christlichen Bevölkerung. „Die sozialen
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G egensätze: Feudalherr —  K m et m anifestierten sich 

als konfessionelle G egensätze: M uslim — C hrist.“ 

(R edzic, ebd.)
N ach statistischen A ngaben aus dem Jahre 1910 

lebten dam als von den 1898 044 E inw ohnern 1688 587 
(88 Prozent) von der Landw irtschaft. Ü ber die so­

ziale und konfessionelle Struktur dieses B evölke­

rungsteils ergaben die Erhebungen (in Prozent):
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G rundbesitzer 91,15 6,05 2,55 0,25

freie B auern 56,65 25,97 16,74 0,74

K m eten 4,58 73,92 21,49 0,01

überw iegend 

freie Landw irte 10,09 51,63 38,28

überw iegend K m eten 7,21 54,59 37,84 —

(R esultate der V olkszählung in B osnien-H erzego­
w ina am 10. O ktober 1910, Sarajew o 1912, 58— 60; 

zitiert lt. A tif Purivatra, ebd. S . 142.)

M it dem  A ufkom m en der nationalen B ew egungen 

bei den Serben und K roaten kom plizierten sich die 

V erhältnisse noch  m ehr, denn nicht nur die im gleich­

m äßige gesellschaftliche Entw icklung der Serben, 

K roaten und M uslim e w ar eine „objektive Q uelle 

m anchm al außerordentlich schw erer und tragischer 

M ißverständnisse“, auch der W iderstand der islam i­

schen G eistlichkeit gegen ein „nationales Erw achen“ 

der M uslim e erschw erte die B eziehungen, ganz ab­
gesehen von den sich abzeichnenden  R ivalitäten zw i­

schen der serbischen und der kroatischen nationalen 

B ew egung. „W o das serbische E lem ent ökonom isch 

und kulturell entw ickelter und politisch besser or­

ganisiert w ar, w o die ökonom ischen, kulturellen und 

politischen B eziehungen der M uslim e zu den Serben 

das Ü bergew icht hatten, gravitierten sie national zu 

den Serben. D ie gleichen M om ente w aren für die 

nationale G ravitation zu den K roaten m aßgebend.“ 

(R edzic, ebd., S . 122.)

N ach 1918 und im  Partisanenkrieg

D ie V erfolgung und A usplünderung des m uslim i­

schen B evölkerungsteils durch Serben und M onte­
negriner unm ittelbar nach G ründung des ersten ju­

goslaw ischen Staates im Jahre 1918, der serbische 
Zentralism us und die serbisch-kroatischen Spannun­

gen erschw erten die Situation der M uslim e in B os­
nien-H erzegow ina außerordentlich und veranlaßten 

ihre politische O rganisation, die „Jugoslawische 

Muslimische Organisation“, sich gegen „die gew alt­

sam e A ufdrängung irgendeines Stam m esnam ens“ 
auszusprechen und zu betonen, daß für die M uslim e 

nicht die Teilung, sondern die A nnäherung w ichtig 

und „der beste W eg zur A nnäherung und V ereini­

gung das Jugoslaw entum “ sei.

D er Zerfall Jugoslaw iens im Zw eiten W eltkrieg 
forderte den M uslim en in B osnien-H erzegow ina, das 

dem U nabhängigen Staat K roatien angeschlossen 

w urde, den größten B lutzoll ab, denn ihr Siedlungs­

gebiet w urde sehr bald zum H auptschauplatz nicht 
nur des B ürgerkriegs zw ischen den serbischen C et- 
nici und den kroatischen U staschen, in dem beide 

Seiten die M uslim e nicht schonten, w eil sie sie für 

serbische oder für kroatische V erräter hielten; B os­
nien-H erzegow ina w ar auch —  und nicht zuletzt w e­

gen der serbisch-kroatischen A useinandersetzungen 

—  das H auptkam pffeld des Partisanenkrieges.

D er B efreiungskrieg sollte als „revolutionärer“ 

K rieg auch den M uslim en die B efreiung bringen. In 
der vom A ntifaschistischen R at der V olksbefreiung 

Jugoslaw iens (A V N O J) auf seiner ersten Sitzung an­
genom m enen Proklam ation hieß es deshalb: „Ihr 

alle, Serben, K roaten und M uslim e, bedürft der auf­

richtigen und brüderlichen Zusam m enarbeit, dam it 

B osnien-H erzegow ina in unserer brüderlichen G e­

m einschaft als E inheit zur Zufriedenheit aller voran­
schreiten kann“. (N ikola B abic: D ie K PJ und die 

Frage der Stellung von B osnien und H erzegow ina. 

Prilozi. Jahrg. IV , B d. 4, Sarajew o 1968, S. 237.)

In der Föderation

V öllige Ü bereinstim m ung herrschte aber auch un­

ter den K om m unisten nicht; dies kam einerseits in 

der im m er w iederkehrenden B etonung zum A us­

druck, daß den M uslim en völlige Freiheit bei ihrer 

nationalen Entscheidung (als Serben oder K roaten) 

belassen w erden m üsse, und andererseits in den un­

terschiedlichen A uffassungen über den künftigen 

Status von B osnien-H erzegow ina. Für letzteren la­

gen drei V orschläge vor: 1. ihm den Status einer 

autonom en Provinz, die Serbien oder K roatien ange­

schlossen w erden sollte, zu geben; 2. es zu einer auto­

nom en E inheit zu m achen, die jedoch w eniger R echte 

haben sollte als die überw iegend von einer N ation 

gebildeten R epubliken, 3. ihm den gleichen Status 

w ie diesen R epubliken zu geben. (Purivatre, ebd., 

S . 60.) D ie Entscheidung fiel für die letztgenannte 

Lösung, denn: „Eine Teilung von B osnien-H erzego­

w ina w ar w egen seiner B evölkerungsV erm ischung 
nicht m öglich. Ebenso w ar sein A nschluß als auto­

nom e Provinz an  Serbien oder K roatien  nicht m öglich, 

w eil dies bei den K roaten bzw . den Serben A rgw ohn 

und Fragen hervorgerufen hätte und eine solche Lö­

sung schon w egen der M uslim e nicht m öglich w ar, 

die einen bedeutenden Teil der B evölkerung stellen 

und die in einer solchen Lösung den V ersuch hätten 

sehen können, in bezug auf ihre nationale Entschei­

dung einen gew issen D ruck auf sie auszuüben. Für 

die Stellung von B osnien-H erzegow ina in der jugo­

slaw ischen Föderation ist eine Lösung gesucht und 

gefunden w orden, die erstens seine B evölkerung zu­

friedenstellt, zw eitens jeden V ersuch, zw ischen den 

Serben und K roaten M ißtrauen zu säen, verhindert 

und drittens, den M uslim en die M öglichkeit gibt, sich 

national frei zu entscheiden.“ (R odoljub C olakovic 

„D ie Lösung der nationalen Frage in Jugoslaw ien“, 

„K om unist“ N r. 4— 5/1950, S . 59— 60, zitiert lt. Puri­
vatre, ebd., S . 61.)

C olakovic stellte in seinem  oben zitierten A rtikel 

abschließend fest, die Stellung von B osnien-H erze­

gow ina in der jugoslaw ischen Föderation sei som it 

das R esultat „der konsequenten A nw endung des de-
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mokratischen Prinzips bei der Lösung der nationa­
len Frage und des tiefen Verständnisses für die Kom­
plexität dieser Frage in Bosnien-Herzegowina, die 
sich früher negativ auf die Beziehungen zwischen 
Serben und Kroaten ausgewirkt“ habe. (Purivatre, 
ebd.)

Die gegenwärtigen M einungsverschiedenheiten 
stehen zu dieser Feststellung Colakovics in einem 
erheblichen Gegensatz, denn mit den bisherigen Ent­

scheidungen über das „nationale Bekenntnis“ bei der 
nächsten Volkszählung werden den M uslimen ge­
rade die beiden für sie wichtigen Bekenntnismöglich­
keiten genommen: nämlich sich nicht nur als Serbe 
oder Kroate, sondern auch als M uslim im nationalen 
Sinne oder als Jugoslawe im nationalen Sinne zu be­
kennen.

„Die Jugoslawische M uslimische Organisation 
stand auf dem Standpunkt, daß die M uslime national 
gesehen Jugoslawen sind und daß sie weder Serben 
noch Kroaten sein können. Hierauf ist ihnen geant­
wortet worden, daß sie sich zuvor als Serben oder als 
Kroaten bekennen und nur auf diesem W ege zum 
Jugoslawentum kommen könnten. Die Periode des 
Volksbefreiungskrieges ausgenommen, scheint sich 
dieser Zustand bis heute erhalten zu haben.“ Dies

erklärte Professor Dr. Hamdija Cemerlic in einer 
der kritischen Auseinandersetzung über das offi­
zielle W erk „Die Geschichte des BdKJ“ („Pregled 
istorije SKJ“) gewidmeten Tagung im Februar 1964. 
Die Frage, welche Nationalität sie seien, könne „nur 
von den M uslimen selbst und von niemandem sonst 
in ihrem  Namen beantwortet“ werden. Auf die Frage, 
ob sie Serben oder Kroaten seien, hätten sie bisher, 
„soweit ihnen dazu die M öglichkeit gegeben wurde, 
klar geantwortet, daß sie weder das eine noch das 
andere sind“. (Cemerlic: Die Frage des Nationalge­
fühls der M uslime. Prilozi. Jahrg. I, Bd. 1, Sarajewo 
1965, S. 379.)

Anlaß zu diesen Ausführungen Professor Cemer- 
lics war, daß im „Überblick über die Geschichte des 
BdKJ“ der Name M uslim mit „m “ statt mit „M “ ge­
druckt worden war, was bedeutete, daß sich noch 
immer die alte Auffassung erhalten habe, mit diesem 

Begriff werde eine konfessionelle und nicht eine na­
tionale Zugehörigkeit gekennzeichnet. Die Schrei­
bung mit „M “ ist, sofern es sich um die M uslime in 
Bosnien-Herzegowina handelt, inzwischen zur Re­
gel geworden. Die Frage, ob die M uslime als Nation 
Anerkennung finden werden, ist noch offen.

(Quellen: Im Text angeführt.)

Ein Gesetz und seine Hintergründe

Engpässe der rumänischen Agrarentwicklung

Die rumänische Nationalversammlung verabschie­
dete am 11. Juli ein „Gesetz zur Organisierung der 
Produktion und der Arbeit in der Landwirtschaft“, 

das die Regierungs- und Parteiorgane mit weitge­
henden Vollmachten hinsichtlich der „M obilisierung 
der Arbeitskräfte auf dem Lande“ ausstattet. Das 
Gesetzesprojekt war vom ZK-Plenum Ende Juni ge­

billigt und anschließend in der Tagespresse veröf­
fentlicht worden („Scinteia“, 27. 6. 1970). W enige 
M onate zuvor, am 19. M ärz 1970, hat Parteichef 
Ceau$escu dem ZK-Plenum ein umfassendes Pro­
gramm zur Sanierung und Entwicklung des Agrar­
sektors vorgelegt. (Vgl. „W D Südosteuropa“ Nr. 
4/1970, S. 63— 66.)

Kernstücke des Gesetzes sind die Artikel 12 und 
30. Sie lauten:

„Art. 12: Die Leitungsorgane der staatlichen Land­
wirtschaftseinheiten und die der landwirtschaftli­
chen Produktionsgenossenschaften haben die Pflicht, 

M aßnahmen zu treffen, die eine wohldurchdachte 
Organisierung der gesamten Tätigkeit und die Durch­
führung der agrartechnischen Arbeiten gewährlei­
sten, außerdem aber auch den Schutz des gesell­
schaftlichen Eigentums, die gute Bewirtschaftung 
der M aterial- und Bargeldfonds sowie die Festigung 
der Ordnung und der Disziplin.“

„Art. 30: Zum Schutze der Pflanzenkulturen und 
des Viehs gegen Krankheiten und Schädlinge, Über­

schwemmungen, Dürre und andere Naturunbilden, 
zur Beseitigung drohender Verluste in der pflanzli­
chen und tierischen Produktion können der M inister­
rat und die Exekutivkomitees der Kreisvolksräte so­
wie des M unizipiums Bukarest den obligatorischen 
Arbeitseinsatz der Bewohner verfügen. In den vor­
genannten Situationen können der M inisterrat und 
die Exekutivkomitees der Kreisvolksräte bzw. des 
M unizipiums Bukarest die Requirierung der Trans­
portmittel mit tierischem und mechanischem An­
trieb der staatlichen Landwirtschaftsbetriebe, der 
Betriebe zur M echanisierung der Landwirtschaft, 
der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf­
ten sowie der anderen sozialistischen Einheiten wie 
auch der landwirtschaftlichen Einzelproduzenten 

verfügen.“

W enige Tage vor der Verabschiedung des Ge­
setzes durch die Nationalversammlung begründete 
Ceau§escu vor dem ZK-Plenum (8./9. 7. 1970) die 
Kompetenzerweiterung der Staats- und Parteiorgane 
auf dem Gebiete der „Organisierung und Produk­
tion und Arbeit auf dem Lande“ mit folgenden W or­
ten: „Unter den Bedingungen der sozialistischen Ge­
sellschaftsordnung hat selbstverständlich der Staat 
die Pflicht, darüber zu wachen, daß auf allen Sekto­
ren günstige Bedingungen für die Durchführung der 
Tätigkeit... vorhanden sind ... Unserer Gesell­
schaft kann es nicht gleichgültig sein, wie die Arbei-


